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NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

NAP Nationaler Aktionsplan
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Fedpol Bundesamt für Polizei
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte
ISIS Informatisiertes Staatsschutz-Informations-System
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
ONU Organisation des Nations unies
LRens Loi sur le renseignement
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
OFT Office fédéral des transports
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
FIFA Fédération Internationale de Football Association
MELANI Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
CDAS Confèrence des directrices et dirceteurs cantonaux des affaires sociales
ARMADA Plate-forme fédérale d'information sur les armes
TIC Technologies de l'information et de la communication
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
CEP Commission d'enquête parlementaire
OFAE Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
ADN Acide désoxyribonucléique
SNPC Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
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prévention)
PAN Plan d’action national
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DMF Département militaire fédéral,
aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

Fedpol Office fédéral de la police
CSDH Centre suisse de compétence pour les droits humains
ISIS Système d’information sécurité intérieure
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Der Vorsteher des EJPD hatte die innere Sicherheit zum Schwerpunktthema seines
Departements für 1994 erklärt. Entsprechend gross fiel denn auch die diesbezügliche
Gesetzesproduktion aus. Neben den sich v.a. gegen kriminelle Ausländer ohne
Aufenthaltsberechtigung, aber auch gegen abgewiesene Asylbewerber richtenden
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht verabschiedete das Parlament die ergänzenden
Massnahmen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und die neuen
Strafbestimmungen gegen die Computerkriminalität. Zudem legte der Bundesrat seinen
Vorschlag für ein neues Staatsschutzgesetz vor, welches den gesetzlichen Rahmen für
die Früherkennung von Spionage, Terrorismus und organisiertem Verbrechen bilden
soll. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Äussere Sicherheit

Um die Schweiz und ihre Interessen bestmöglich vor Terrorismus zu schützen,
verabschiedete der Bundesrat Mitte September 2015 die Strategie der Schweiz zur
Terrorismusbekämpfung. Das unter der Leitung der Kerngruppe Sicherheit des Bundes
erarbeitete Dokument schaffe eine gemeinsame Basis für Bund, Kantone und
Gemeinden, um den Terrorismus und dessen Finanzierung im Rahmen der Verfassung
und des Völkerrechts, insbesondere unter Wahrung der Menschen- und Grundrechte,
zu bekämpfen, so der Bundesrat in einer Medienmitteilung. Das Leitbild sieht vor, die
Schweiz international als verlässliche, umsichtige und dem Völkerrecht verpflichtete
Akteurin zu positionieren, die die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit wahrt und
im Zweifelsfall letztere höher gewichtet. Die Strategie nennt für den Kampf gegen den
Terrorismus vier Handlungsfelder: Prävention, Repression, Schutz und Krisenvorsorge.
Während die ersten drei Handlungsfelder darauf ausgerichtet sind, terroristische
Anschläge in der Schweiz sowie den Export oder die Unterstützung terroristischer
Anschläge von ihrem Territorium aus zu verhindern, soll mit der Krisenvorsorge
sichergestellt werden, dass die Schweiz im Falle eines Anschlags dessen Auswirkungen
bewältigen könnte. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.09.2015
KARIN FRICK

Ende August 2018 gelangte das BWL infolge einer Verwundbarkeitsanalyse zu
Cyberrisiken mit Empfehlungen, den sogenannten IKT-Minimalstandards, an die
Öffentlichkeit. Dabei standen lebenswichtige Branchen im Zentrum des Interesses,
namentlich die Stromversorgung, Trinkwasser- und Lebensmittelversorgung sowie auch
der Strassen- und Schienenverkehr. Besonders Betreiber von kritischen Infrastrukturen
sollen sich an diese Mindeststandards («IKT-Resilienz») halten, sie seien jedoch für alle
Unternehmen anwendbar. Über 100 konkrete Handlungsanweisungen in den Bereichen
Identifizieren, Schützen, Detektieren, Reagieren und Wiederherstellen waren zuhanden
der Betreiber ausgearbeitet worden. In Kooperation mit dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sei bereits ein Standard für die Strombranche erarbeitet
worden. Dieser Schritt war im Zuge der 2012 vom Bundesrat lancierten Nationalen
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS) unternommen worden. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.08.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Rechtshilfe

Für viel Wirbel sorgte 2010 die Affäre Polanski. Der Regisseur war im September 2009
in Auslieferungshaft genommen worden, weil gegen ihn aufgrund einer 1978
begangenen Vergewaltigung einer Minderjährigen in den USA ein Haftbefehl bestand.
Nach Hinterlegung einer Kaution wurde die Haft in Hausarrest umgewandelt. Die USA
stellten in der Folge ein Auslieferungsgesuch, dem der Bundesrat aber im Juli einen
abschlägigen Entscheid erteilte. Bundesrätin Widmer-Schlumpf begründete den
Entscheid mit Mängeln im Auslieferungsbegehren. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.07.2010
MARC BÜHLMANN

Die bereits genehmigten Doppelbesteuerungsabkommen sollen mit einer
Auslegungsklausel ergänzt werden, die es erlaubt, dass Amtshilfe auch geleistet werden
kann, wenn der Name der verdächtigen Person nicht genannt wird. Das Parlament
ermächtigte das EFD, die Klausel mit den betreffenden Staaten in geeigneter Form
bilateral zu vereinbaren. Im Regelfall würden aber Steuerpflichtige und Banken auch
künftig durch Namen und Adresse identifiziert. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 06.04.2011
NADJA ACKERMANN

Auf der gesetzlichen Grundlage des 2010 angenommenen Bundesgesetzes über die
Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter
Personen hat das eidgenössische Finanzdepartement mit einer Klage an das
Bundesverwaltungsgericht die Rückerstattung der Duvalier-Gelder an Haiti in die Wege
geleitet. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.05.2011
NADJA ACKERMANN

Strafrecht

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Strafrahmen schlug der Bundesrat vor,
Inzest, d.h. den Beischlaf zwischen Blutsverwandten in gerader Linie, künftig für straflos
zu erklären. Damit vollzog die Exekutive eine Kehrtwende, da sie bisher einer Streichung
dieses Tatbestandes immer negativ gegenüber gestanden hatte. Sie argumentierte
vormals, dass ein Verbot zum Schutz der intakten Familie wie auch aus eugenischen
Gründen erforderlich sei. Die geplante Aufhebung der Strafnorm erhitzte die Gemüter.
Die Gegner der Aufhebung stützten das Inzest-Verbot weniger mit eugenischen als mit
ethisch-moralischen Argumenten. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.01.2011
NADJA ACKERMANN

Die Akte „Angolagate“ wird in der Schweiz definitiv geschlossen. Die
Bundesanwaltschaft hat entschieden, die im April 2013 von angolanischen
Staatsbürgern und der britischen NGO "Corruption Watch" eingereichte Strafanzeige
nicht weiterzuverfolgen und eine Nichtanhandnahmeverfügung zu erlassen. Der Fall
begann in den 90er Jahren, als zwischen Angola und Russland Verträge abgeschlossen
wurden, wonach der afrikanische Staat seine Schulden aus der Sowjetzeit durch
Erdölverkäufe abzuzahlen habe. In diesem Zusammenhang kam es zu Geldtransaktionen
über Schweizer Bankverbindungen. Die Schweiz hatte bereits 2004 und 2010 mit Angola
ein Abkommen betreffend der Rückführung von angolanischen Vermögenswerten im
Umfang von insgesamt 64 Mio. US-Dollar für humanitäre Projekte zugunsten der
angolanischen Bevölkerung unterzeichnet. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem
Bericht „The Corrupt Angola-Russia Debt Deal“ verlangten die Anzeigeerstatter 2013 die
Wiederaufnahme des Verfahrens. Dies lehnte die Bundesanwaltschaft ab, da sie
einerseits das Vorliegen neuer Tatsachen verneinte und andererseits nicht davon
ausging, dass ein derart komplexer Sachverhalt noch vor Ablauf der absoluten
Verjährung 2015 aufgearbeitet werden könnte. Darüber hinaus sei die Bestechung
fremder Amtsträger in der Schweiz erst seit 2000 verfolgbar. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.02.2014
NADJA ACKERMANN

Ende Oktober 2019 nahm der Bundesrat die Empfehlungen der GPK-SR zu
administrativen Anpassungen bei der DNA-Analyse in Strafverfahren zur Kenntnis.
Anstrengungen zur Harmonisierung der kantonalen Praxis, so die erste der vier
Empfehlungen, erachtete der Bundesrat als nicht mehr notwendig, da mit der
Anpassung der Strafprozessordnung auch die Rahmenbedingungen für die Anwendung
von DNA-Analysen präzisiert würden. Die zweite Empfehlung, die periodische
Überprüfung und allfällige Neuausschreibung des Auftrags an die Koordinationsstelle,
die die DNA-Datenbank betreibt, wurde vom Bundesrat unterstützt. Er wollte die

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.10.2019
KARIN FRICK
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Periodizität und die Beurteilungskriterien neu ausdrücklich regeln. Auch bezüglich der
dritten Empfehlung, der Sicherstellung der Unabhängigkeit der Koordinationsstelle
sowie der unabhängigen Interessenvertretung der DNA-Analyselabore gegenüber dem
Bund, erkannte die Regierung Handlungsbedarf. Schliesslich erklärte sich der Bundesrat
bereit, der vierten Empfehlung insofern nachzukommen, als er den Umfang der vom
Fedpol an die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) delegierten Aufsichtsaufgaben
überprüfen wolle. Er beauftragte das EJPD, bis Ende 2020 einen Entwurf für eine
Anpassung der DNA-Profil-Verordnung zur Umsetzung der Empfehlungen zwei bis vier
vorzulegen. 9

Privatrecht

Der Bundesrat erfüllte 2012 sowohl das Postulat Heim (sp, SO) sowie auch die Motion
Tschümperlin (sp, SZ), indem er einen Bericht über die Zwangsheirat verabschiedete
und ein 2013 bis 2018 laufendes Programm „Bekämpfung der Zwangsheirat“ lancierte.
Durch das Programm sollen die Zusammenarbeit unter Beratungsstellen, Berufsleuten
und Schulen verstärkt und Lücken bei Prävention, Beratung, Schutz und Schulung
geschlossen werden. Die Kosten für das Programm, welches das Bundesgesetz ergänzen
soll, werden auf zwei Millionen beziffert. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.09.2012
NADJA ACKERMANN

Ergänzend zu den laufenden gesetzgeberischen Arbeiten zur Anpassung des
Verjährungsrechts setzte Innenminister Alain Berset im Frühjahr 2015 einen Runden
Tisch zum Thema Asbest ein. Unter der Leitung von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
sollen Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften, des Vereins Asbestopfer sowie der
Behörden die spezifischen Probleme im Zusammenhang mit durch Asbest verursachten
Langzeitschäden erörtern und Lösungen erarbeiten, damit Betroffene – insbesondere
solche ohne Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung – nicht in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.02.2015
KARIN FRICK

Der Runde Tisch Asbest präsentierte im Dezember 2016 Eckwerte zur finanziellen und
psychologischen Unterstützung von Asbestopfern. Die Vertreter von
Asbestgeschädigten, von ehemals Asbest produzierenden und verarbeitenden
Unternehmen sowie von Gewerkschaften und der Wirtschaft haben sich auf den
Grundsatz geeinigt, dass alle Personen, die ab 2006 an einem asbestbedingten
bösartigen Tumor im Bauch- und Brustfellbereich (Mesotheliom) erkrankt sind,
Unterstützung erhalten können. Die finanzielle Unterstützung soll dabei so ausgestaltet
werden, dass Betroffene ohne Ansprüche aus der obligatorischen Unfallversicherung in
gleicher Weise unterstützt werden wie anspruchsberechtige Personen. Zur
Finanzierung der Unterstützungsleistungen soll ein Fonds eingerichtet werden, der von
einer privatrechtlichen Stiftung betreut und von Sponsoren geäufnet wird. Paritätische
Berufskommissionen, die Asbest verarbeitende Branche, die Versicherungsbranche
sowie Bahnunternehmungen haben bereits freiwillige Fondsbeiträge in der Höhe von
rund 30 Millionen Franken zugesichert. Neben der finanziellen Unterstützung soll auch
ein kostenloser «Care-Service» zur psychologischen Betreuung von Betroffenen
eingerichtet werden. Bedingung für den Erhalt von Unterstützungsleistungen aus dem
Fonds ist es, keine zivilrechtlichen Forderungen geltend zu machen bzw. bereits
hängige Klagen auf aussergerichtlichem Wege zu erledigen. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.2016
KARIN FRICK

Mit der Gründung der Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer am 28. März 2017
wurden die Arbeiten des Runden Tisches Asbest abgeschlossen. Urs Berger, Präsident
des Schweizerischen Versicherungsverbandes, übernahm das Amt des
Stiftungsratspräsidenten, in welchem des Weiteren die Verbände und Unternehmen,
die den Fonds finanzieren, sowie die Asbestgeschädigten und die Gewerkschaften
vertreten sind. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.03.2017
KARIN FRICK
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Stimm- und Wahlrecht

Eine breite Beachtung in den Medien fand der Entscheid der Berner Gemeinde
Madliswil, eine obere Alterslimite von 70 Jahren für die Ausübung eines Exekutivamtes
einzuführen. Derartige Vorschriften über das minimale und das maximale Alter für den
Einsitz in Exekutivgremien sind nicht neu, sondern bestehen in verschiedenen
Gemeinden und Kantonen seit langer Zeit. So kennen bezüglich der Wählbarkeit in die
Kantonsregierung Glarus und Appenzell a.Rh. Höchstaltersgrenzen von 65 Jahren, und
in Schwyz, Freiburg (je 25) und Genf (27) bestehen Mindesaltervorschriften.
Interessenorganisationen von Rentnern protestierten heftig gegen den Beschluss von
Madliswil und kritisierten ihn als nicht vereinbar mit dem Diskriminierungsverbot der
neuen Bundesverfassung. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.08.2002
HANS HIRTER

Datenschutz und Statistik

Die alle zehn Jahre stattfindende eidgenössische Volkszählung wurde wie geplant mit
dem Stichdatum 4. Dezember durchgeführt. Nachdem bereits die Volkszählung von
1980 nicht ohne Proteste und Verweigerungen über die Bühne gegangen war, formierte
sich diesmal ein organisierter Widerstand, der namentlich von Aktivisten der grünen
und linken Bewegungen getragen wurde. Begünstigt wurde diese Oppositionsbewegung
durch ein generell angestiegenes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber
Datenerhebungen und -banken. Der «Fichenskandal», d.h. die Enthüllungen der PUK
über die Datensammlungen der Bundesanwaltschaft, verstärkten dieses Missbehagen
zusätzlich. Über die Qualität der Volkszählung 1990 lassen sich noch keine gefestigten
Aussagen machen: während sich das Bundesamt für Statistik optimistisch in bezug auf
Rücklaufquote und vollständige Beantwortung der Fragen gab, sprachen die Gegner von
einem grossen Erfolg ihrer Verweigerungsaufrufe. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.12.1990
HANS HIRTER

Mit Stichtag 5. Dezember wurde die eidgenössische Volkszählung durchgeführt. Im
Gegensatz zur letzten Volkszählung blieben diesmal Boykottaufrufe aus. Erstmals in
einem europäischen Land konnten die Fragebogen auch per Internet ausgefüllt und
eingereicht werden. Obwohl wegen Überlastung der Netze einige Pannen auftraten,
machten rund 220'000 Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.12.2000
HANS HIRTER

Nachdem im Vorjahr die rechtlichen Grundlagen für das neue System der Volkszählung
geschaffen worden waren, gab der Bundesrat im August einen Entwurf für die
Verordnung zur Durchführung der Erhebung von 2010 in die Vernehmlassung. Gegen
Jahresende hat er die definitive Fassung der Verordnung verabschiedet und auf den 1.
Februar 2009 in Kraft gesetzt. 17

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.12.2008
HANS HIRTER

Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hanspeter Thür hatte bereits 2009 in
Sachen Google Street View beim Bundesverwaltungsgericht Klage eingereicht. Das 2010
erfolgte Eingeständnis von Google, in verschiedenen Ländern (darunter auch die
Schweiz) private Daten aus Drahtlosnetzwerken aufgezeichnet zu haben, soll laut Thür
ins laufende Verfahren eingebracht werden. Ebenfalls negativ äusserte sich Thür zum
sozialen Netzwerk Facebook, das auch Daten von Nichtmitgliedern sammle. 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.06.2010
MARC BÜHLMANN

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) meldete, dass die seit Mai 2010 erhältliche
Suisse-ID auf Kurs sei. Bis Ende 2010 sind mehr als 271'000 elektronische
Identitätsnachweise bestellt worden. Die Suisse-ID ermöglicht den Identitätsnachweis
im elektronischen Verkehr mit Geschäften und Behörden sowie die elektronische
Unterschrift. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.01.2011
NADJA ACKERMANN
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Der Rat für Persönlichkeitsschutz lancierte eine Kampagne mit dem Namen „Netla –
Meine Daten gehören mir!“ Die auf drei Jahre angelegte Kampagne soll Kindern den
verantwortungsvollen Umgang mit eigenen Daten im Internet lehren und kostet eine
halbe Million Franken. In der Presse wurde kritisiert, dass sich der Bund in zu vielen
Projekten mit zu wenig Wirkung verzettle. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.01.2011
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Die geplante neue Strafnorm gegen rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten
verzögerte sich weiter. Da sich die Verwaltung nach eigenem Bekunden mit der
Ausformulierung schwer tat, und insbesondere Mühe hatte, einen juristisch
einwandfreien Kompromiss zwischen strafbaren Handlungen einerseits und dem
Grundsatz der Meinungsäusserungsfreiheit andererseits zu finden, konnte der
Bundesrat die Botschaft auch 1991 noch nicht verabschieden. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.08.1991
HANS HIRTER

Die 1995 auf der Grundlage des Antirassismusgesetzes eingesetzte Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus lancierte im Sommer eine breite Inserat- und
Plakataktion gegen rassistische und antisemitische Vorurteile und Diskriminierungen. 22

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.1997
HANS HIRTER

Das Mandat zur Gründung dieses Schweizerischen Kompetenzzentrums für
Menschenrechte wurde vom EDA und dem EJPD im Herbst 2010 einem Verbund von
vier Universitäten (Bern, Neuchâtel, Fribourg und Zürich) erteilt. Ziel des Instituts ist es,
die Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz zu fördern und zu erleichtern und
sich entsprechende Kompetenzen anzueignen. 23

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.09.2010
MARC BÜHLMANN

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) wies die Bahnbetreiber in einer Verfügung an,
politische und religiöse Verteilaktionen in Bahnhöfen zuzulassen. Ein generelles Verbot
sei in keinem vernünftigen Verhältnis zum damit bewirkten Eingriff in die
Meinungsfreiheit. Erlaubt ist hingegen eine Bewilligungspflicht, solange diese nicht
einem Verbot gleichkommt. Die Verfügung des BAV entspricht der Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts. Die SBB wehrte sich mit dem Argument, dass der freie
Zirkulationsfluss geschützt werden müsse und will erst den Entscheid des
Bundesgerichts abwarten. Im März hatte die Bahngesellschaft ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts im Falle von Plakatierungen in Bahnhöfen an das
Bundesgericht weitergezogen. 24

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.12.2011
NADJA ACKERMANN

Mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen soll ein dunkles Kapitel der Schweizer
Sozialgeschichte aufgearbeitet werden. Dabei wird an verschiedenen Stellen angesetzt:
Zum einen will der Staat durch Gedenkanlässe und die Einsetzung eines Runden Tisches
das begangene Unrecht anerkennen. Der bekundete Wille zur Wiedergutmachung wird
unterstützt durch die Einrichtung kantonaler Anlaufstellen, eine erleichterte
Akteneinsicht für die Betroffenen, eine wissenschaftliche Untersuchung sowie die
Information der breiten Öffentlichkeit. Zum anderen verabschiedete das Parlament ein
Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Am meisten
mediale Aufmerksamkeit erregte die durch den Runden Tisch für die Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen beschlossene Schaffung
eines hauptsächlich staatlich finanzierten Solidaritätsfonds. Um Streitigkeiten über die
Betroffenheit zu vermeiden, wird dabei allen Opfern ein einheitlicher Betrag
ausgezahlt. Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Grundlage für den
Solidaritätsfonds sollten die Opfer finanzielle Unterstützung aus dem von der
Glückskette verwalteten Soforthilfefonds beantragen können. Bis Oktober 2014 wurden
bereits 500 Gesuche eingereicht. 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN
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Die Tessiner Verfassungsbestimmung, wonach Gesichtsverhüllungen – beispielsweise
durch eine Burka oder eine Vermummung bei Massenveranstaltungen – im öffentlichen
Raum verboten sind, ist bundesrechtskonform. Zu diesem Schluss kam der Bundesrat
bei der Gewährleistung der 2013 angenommenen Verfassungsänderung im Südkanton.
Begründet wurde der Entscheid damit, dass die Tessiner Bestimmung sich eng an das
französische Gesetz anlehne, welches vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte 2014 als mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar
beurteilt worden war. Da sich die von der EMRK geschützten Grundrechte
weitestgehend mit jenen der Bundesverfassung – unter anderem der Religionsfreiheit
und dem Diskriminierungsverbot – decken und die Tessiner Verfassungsbestimmung
Ausnahmeregelungen auf Gesetzesstufe zulässt, beantragte der Bundesrat deren
Gewährleistung. Er liess jedoch auch verlauten, dass er solche Bestimmungen weiterhin
als wenig sinnvoll erachte. 26

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.11.2014
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat beschloss Ende Juni 2016 die Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution. Die neue Institution wird das 2011 als befristetes
Pilotprojekt lancierte Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR)
ablösen. Eine Evaluation des Pilotprojekts aus dem Jahr 2015 habe ergeben, dass ein
Bedarf nach den Dienstleistungen des Kompetenzzentrums bestehe, so der Bundesrat
in der entsprechenden Medienmitteilung. Wie das Pilotprojekt soll auch die neue
Menschenrechtsinstitution universitär verankert werden und sowohl Empfehlungen an
Behörden, die Zivilgesellschaft und den Privatsektor abgeben als auch eine Plattform
zum Austausch für im Menschenrechtsbereich tätige Akteure bieten. Neben der freien
Grundfinanzierung im Umfang von einer Million Franken jährlich aus der Bundeskasse –
dieselben Mittel hatte der Bund bis anhin dem SKMR gewährt –, soll sich die Institution
durch die Annahme von Dienstleistungsaufträgen finanzieren. Der Bundesrat
beauftragte das EJPD und das EDA mit der Erarbeitung einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage. Die Regierung kam damit einer seit langem erhobenen
Forderung der UNO nach, eine unabhängige Institution für Menschenrechte zu
etablieren. Die NZZ kommentierte denn auch, der Entschluss sei «zu einem Gutteil
aussenpolitische Imagepflege», deren innenpolitischer Nutzen nicht über alle Zweifel
erhaben sei. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.06.2016
KARIN FRICK

Zwei Jahre nach der Schaffung eines entsprechenden Fonds im April 2014 sind
insgesamt CHF 8,7 Mio. Soforthilfe an Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in
einer finanziellen Notlage ausgezahlt worden. Von den durch die Glückskette
verwalteten Geldern wurde 1117 Personen mit Beträgen zwischen 4000 und 12'000
Franken geholfen. Der Soforthilfefonds dient als Überbrückungslösung, bis die
gesetzlichen Grundlagen für die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen geschaffen sein werden. 28

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.07.2016
KARIN FRICK

Der Bundesrat beschloss Anfang November 2016, das Internationale Übereinkommen
zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen sowie die gesamte
innerstaatliche Umsetzungsgesetzgebung auf den 1. Januar 2017 in Kraft zu setzen.
Nebst einem eigenen Straftatbestand für das Verschwindenlassen wurde zur Umsetzung
des Abkommens ein Netzwerk von Koordinationsstellen beim Bund und bei den
Kantonen geschaffen, um bei einem Verdacht auf Verschwindenlassen den
Aufenthaltsort der betroffenen Person rasch ermitteln zu können. Dabei agiert das
Fedpol als Koordinationsstelle des Bundes und wird auf Ersuchen der Angehörigen der
mutmasslich verschwundenen Person in enge Zusammenarbeit mit den kantonalen
Koordinationsstellen treten. Nach der Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen
durch das Parlament im Vorjahr hiess der Bundesrat Anfang November 2016 auch die
Verordnung gut, die die Funktionsweise des Netzwerks im Detail regelt.
Am 2. Dezember 2016 hinterlegte der Bundesrat schliesslich die Ratifikationsurkunde
bei der UNO. Damit leiste die Schweiz ihren Beitrag, das Verschwindenlassen weltweit
möglichst zu verhindern, verschwundene Personen aufzufinden und die
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, kommentierte der Bundesrat diesen
Schritt in seiner Medienmitteilung. 29

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.12.2016
KARIN FRICK
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Die Problematik des Menschenhandels hat sich laut Fedpol in den vergangenen Jahren
mit der Zunahme von Flucht und Migration zunehmend verstärkt, so auch in der
Schweiz. Hierzulande tauchen vorwiegend zwei Formen von Menschenhandel auf:
Zwangsprostitution und die Ausbeutung von Arbeitskräften durch schlechte Bezahlung,
Bedrohung, Freiheitsberaubung und Einzug von Identitätsdokumenten. Wie aus einer
Medienmitteilung vom April 2017 hervorgeht, erarbeitete das Fedpol im Kampf gegen
dieses «menschenverachtende Verbrechen» den zweiten nationalen Aktionsplan
gegen Menschenhandel 2017–2020, welcher als Fortsetzung des ersten Aktionsplans
dient. 
Der Aktionsplan 2017–2020 legt vier übergeordnete strategische Ziele fest, welche
durch 28 konkrete Massnahmen erfüllt werden sollten: eine intensivere Sensibilisierung
von Fachpersonen und der allgemeinen Öffentlichkeit, verstärkte Strafverfolgung,
verbesserte Opferidentifizierung sowie eine koordiniertere Zusammenarbeit zwischen
den Kantonen und mit dem Ausland. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.04.2017
CATALINA SCHMID

Öffentliche Ordnung

Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen beschloss der Berner Gemeinderat,
aufgrund der negativen Vorfälle im Jahr 2007 während dem ganzen Oktober keine
Bewilligungen für Grossdemonstrationen zu erteilen. Auch wird es künftig nur noch
Platzdemonstrationen und keine Märsche durch die Stadt mehr geben. (Siehe auch
hier.) 31

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Mit Gesetzesänderungen und technischen Anpassungen in den Zügen wollen der Bund
und die SBB dem Treiben gewalttätiger Fussballfans in Zügen Einhalt gebieten. Darauf
einigten sich die Spitzen der SBB und des Bundesamts für Verkehr (BAV). Konkrete
Vorschläge für gesetzliche Anpassungen sollen bis Ende 2011 vorliegen. Im Vordergrund
stehen Änderungen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). So könnten
Veranstalter in die Pflicht genommen werden: Denkbar wäre, dass die Veranstalter
Fanzüge chartern und eine Kaution hinterlegen müssen, welche bei Schaden
einbehalten werden kann. Eine andere Möglichkeit seien Zugfenster, die nur noch einen
Spalt weit geöffnet werden könnten, damit keine Flaschen hinausgeworfen werden. Ein
weiterer Vorschlag wären Kombitickets für die Fahrt in Extrazügen und den Eintritt ins
Stadion für auswärtige Fans.

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.06.2011
NADJA ACKERMANN

Das Bundesamt für Polizei testete in Zusammenarbeit mit dem Schlittschuh Club Bern
ein neues Kontrollsystem für Sportanlässe. Nebst dem Eintrittsticket sollen die Fans
auch einen Personenausweis vorweisen, der dann mit mobilen oder fixen Geräten
eingelesen wird. Die Daten werden mit der Datenbank Hoogan abgeglichen, aber nicht
gespeichert. 32

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.10.2011
NADJA ACKERMANN

Die Erfahrungen der Strafverfolgungsbehörden nach der Kundgebung „Tanz dich frei“
in Bern warf die Frage auf, ob es spezifische Vorschriften für die zivilrechtliche
Verantwortung von Social-Media-Plattformen braucht. Am 25. Mai kam es im Kontext
der illegalen Demonstration in Bern zu Ausschreitungen und zu beachtlichem
Sachschaden. Da die Kundgebung via Facebook organisiert worden war, war es der
Polizeibehörde nicht möglich, den gewaltbereiten Kern der 13'000 Teilnehmer zu
identifizieren. Eine Anfrage bei Facebook betreffend die Identität von Kontoinhabern
blieb unbeantwortet. Im Anschluss an die Kooperationsverweigerung der Social-Media-
Plattform beauftragte der Bundesrat das EJPD, die Notwendigkeit eingehender
Regelungen abzuklären. 33

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.05.2013
NADJA ACKERMANN
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Innere Sicherheit

Aus den Eintragungen in einzelnen offengelegten Fichen erhärtete sich der Verdacht,
dass auch vom Militärdepartement Personen wegen ihrer politischen Meinungen und
Aktivitäten registriert worden waren. Diesen Tatbestand musste auch das EMD, das ihn
anfänglich abgestritten hatte, bestätigen. Es hielt allerdings fest, dass diese Kartei seit
1977 nicht mehr geführt werde. Einen Tag später musste Bundesrat Villiger jedoch
bekanntgeben, dass von der Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr (UNA) immer
noch eine rund 5'000 Personen umfassende Kartei geführt werde. Nachdem auch noch
ein Journalist in einer Fernsehsendung berichtet hatte, dass ihn ein Vertreter der UNA
für die Informationsbeschaffung über eine Mediengewerkschaft habe gewinnen wollen,
reagierte das Parlament. Die Freisinnigen und die SVP, welche die Tätigkeit der UNA von
den Geschäftsprüfungskommissionen hatten untersuchen lassen wollen, gaben ihren
Widerstand gegen die Einsetzung einer mit grösseren Kompetenzen ausgestatteten
Parlamentarischen Untersuchungskommission (Puk II) auf. 34

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.02.1990
HANS HIRTER

Nach der Aufdeckung der Karteien des EMD wurden die auf Weisung des EJPD-Chefs
losgeschickten Beamten in der Bundesanwaltschaft erneut fündig: zusätzlich zu den von
der Puk festgestellten Fichen fanden sie weitere, zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr
nachgeführte Karteien über "Extremisten", "vertrauensunwürdige Bundesbeamte",
"Jura-Aktivisten" und so weiter. 35

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.02.1990
HANS HIRTER

Zum Sonderbeauftragten für Staatsschutzakten wählte der Bundesrat den Präsidenten
der PUK, Nationalrat Leuenberger (sp, ZH). Nachdem ein vom Büro des Nationalrates
angefordertes Gutachten rechtliche Bedenken gegen die Ausübung dieses Amtes durch
einen Parlamentarier angemeldet hatte, gab Leuenberger sein Mandat zurück. An seiner
Stelle übernahm der ehemalige Luzerner Regierungsrat Walter Gut (cvp) das Amt. Leiter
der Ombudsstelle blieb der im Vorjahr ernannte alt Bundesrichter Arthur Haefliger. 36

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.03.1990
HANS HIRTER

Der Bundesrat ernannte anstelle des zurücktretenden Walter Gut den Baselbieter
Obergerichtspräsidenten René Bacher zum Sonderbeauftragten für
Staatsschutzakten. 37

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.04.1992
HANS HIRTER

Als Übergangslösung bis zum Inkrafttreten eines Staatsschutzgesetzes erliess das EJPD
eine Weisung zur Durchführung des Staatsschutzes. Diese Weisung orientiert sich an
der 1990 erlassenen Negativliste, welche festgehalten hatte, dass sich die
Staatsschutzorgane nicht mit Aktivitäten, welche eine Ausübung verfassungsmässiger
Rechte darstellen, befassen dürfen. Aufgaben des Staatsschutzes sind demgegenüber
die rechtzeitige Erkennung, die Überwachung und Bekämpfung von Terrorismus und
Spionage, von organisiertem Verbrechen und von Aktivitäten, welche auf eine
gewaltsame Änderung der staatlichen Ordnung abzielen. Die Weisung schreibt auch vor,
dass die Liste der von der Bundespolizei observierten Organisationen und
Gruppierungen vom Bundesrat jährlich genehmigt werden muss. 38

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.09.1992
HANS HIRTER

Die Bundespolizei nahm im Sommer ihr neues elektronisches Informationssystem ISIS,
welches die alte Fichen-Papierkartei ablöst, in Betrieb. Eine vom EJPD vorgenommene
Kontrolle ergab, dass die in den letzten Jahren neu angelegten Fichen den geltenden
Weisungen entsprechen. 39

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.05.1994
HANS HIRTER

Die organisatorische Trennung von Polizei- und Anklagebehörden auf Bundesebene
wurde im Herbst vollzogen. Die bisher bei der Bundesanwaltschaft angegliederte
Bundespolizei und der Sicherheitsdienst wurden in das Bundesamt für Polizeiwesen
integriert. 40

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.09.1999
HANS HIRTER
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Seit 1998 sind neben den Banken auch die Finanzintermediäre, d.h. Personen und
Firmen, die gegen Entgelt fremde Vermögenswerte annehmen oder bei der Anlage oder
Übertragung helfen, dem Gesetz über die Geldwäscherei unterstellt und müssen die
Herkunft der Gelder abklären und verdächtige Bewegungen melden. Bis zum 31. März
2000 mussten sie angeben, bei welcher Kontroll- und Meldestelle sie angeschlossen
sind. Neben den von den Wirtschaftsbranchen nach dem Prinzip der Selbstregulierung
eingerichteten Stellen schuf auch der Bund beim Finanzdepartement eine Meldestelle.
Von den vermuteten 8-10'000 Finanzintermediären waren bis zum Herbst erst rund
5'500 registriert, und bei der zentralen Meldestelle des Bundes stauten sich die
pendenten Anmeldungen. Um diesen Vollzugsnotstand zu beheben, stockte das EFD
deren Personalbestand auf. Im weiteren liess es abklären, ob im Rahmen des Gesetzes
Schwellenwerte für die Meldepflicht eingeführt werden können. 41

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.2000
HANS HIRTER

Nach dem im Herbst 2010 gestoppten, umstrittenen, präventiven Fahndungsprogramm
Fotopass, welches Personen aus bestimmten Ländern an der Grenze automatisch vom
Staatsschutz in der Staatsschutz-Datenbank ISIS erfasste, soll ab 2012 ein
Nachfolgeprojekt die Präventivüberwachung von Grenzgängern bald wieder
ermöglichen. Der Unterschied des neuen Instruments besteht darin, dass die erfassten
Personen nicht mehr automatisch in der Staatsschutzdatenbank ISIS fichiert, sondern in
einer separaten Datei gespeichert und nach fünf Jahren wieder gelöscht werden. 42

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.05.2011
NADJA ACKERMANN

Gestützt auf das Waffengesetz (WG) konnte die neue Waffeninformationsplattform
Armada in Betrieb genommen werden. Sie erlaubt den kantonalen Polizeibehörden den
Zugriff auf die Waffendaten des Bundesamtes für Polizei (Fedpol). So kann überprüft
werden, ob einer Person eine Waffe verweigert oder entzogen wurde. 43

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.05.2011
NADJA ACKERMANN

Nachdem am 1. August 2007 unmittelbar nach der Feier mit Bundesrätin Micheline
Calmy-Rey ein Sprengsatz auf dem Rütli detonierte, wurde am 8. August 2007 ein
Verfahren gegen Unbekannt eröffnet. Im Januar 2008 wurde ein Tatverdächtiger, der im
Volksmund als Rütli-Bomber bekannt war, in Untersuchungshaft gesetzt, welche
mehrmals verlängert wurde, bis er im Dezember 2008 freigelassen wurde. Bei den
Ermittlungen waren technische Überwachungsmassnahmen, unter anderem auch ein
sogenannter Trojaner zum Einsatz gekommen, worüber jedoch die Verteidiger
informiert worden seien. Am 11. Oktober 2011 hat die Bundesanwaltschaft nach
Abschluss der Strafuntersuchung zum Sprengkörper das Verfahren eingestellt. Die
Strafbestände haben sich nicht beweisen lassen. (Siehe auch hier.) 44

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 11.10.2011
NADJA ACKERMANN

Im Jahr 2012 konnte der Nachrichtendienst das neue Fahndungsprogramm genannt
„Programme de Prévention Contrôle des Passeports“, kurz P4, als Nachfolger des
umstrittenen Fotopass in Betrieb nehmen. 45

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.01.2012
NADJA ACKERMANN

Für grosse Aufruhr sorgte ein Spionagefall im Nachrichtendienst. Ein beim
Nachrichtendienst des Bundes angestellter Informatik-Spezialist hatte eine
Datenmenge im Tera-Bereich gestohlen. Aufgrund von Hinweisen der UBS konnte der
Dieb verhaftet und die Daten sichergestellt werden, bevor sie wie geplant ins Ausland
verkauft werden konnten. Durch den Datendiebstahl wurde auch das sich in
Ausarbeitung befindende, neue Nachrichtendienstgesetz aktuell. Dieses sieht u.a. die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage vor, mit welcher der Nachrichtendienst seine
Agenten jederzeit überprüfen kann. Auch die Geschäftsprüfungsdelegation des
Parlaments beschäftigte sich mit dem Spionagefall und will bis Frühling 2013 einen
Bericht zuhanden des Bundesrates abschliessen. 46

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.05.2012
NADJA ACKERMANN
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Der Bundesrat verabschiedete am 27. Juni 2012 eine auch durch verschiedene
parlamentarische Vorstösse geforderte nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor
Cyber-Risiken. Die Strategie sieht vor, dass die bestehende Zusammenarbeit mit
Behörden, Wirtschaft und den Betreibern kritischer Infrastrukturen vertieft wird. Zwar
soll zusätzlich zur Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) eine
Koordinationsstelle im EFD geschaffen werden, jedoch verzichtet die Regierung auf ein
zentrales Steuerungs- und Koordinationsorgan. Die Verantwortung liegt weiterhin bei
den Organisationseinheiten, während der Staat nur subsidiäre Aufgaben wie
Informationsaustausch und nachrichtendienstliche Erkenntnisse übernimmt. 47

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.06.2012
NADJA ACKERMANN

Im Mai 2013 verabschiedete der Bundesrat einen Umsetzungsplan für die im Vorjahr
vorgelegte Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS). Der bis
2017 laufende Umsetzungsplan konkretisiert sechzehn Massnahmen der Strategie und
legt die Verantwortlichkeiten fest. Da eine personelle Verstärkung im Fachbereich
Cyber nötig ist, beabsichtigte der Bundesrat die Schaffung von 28 Stellen in diesem
Bereich. 48

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.05.2013
NADJA ACKERMANN

Die Debatte um den US-Abhörskandal erhielt erneut Aufwind, als das deutsche
Nachrichtenmagazin Spiegel enthüllte, dass eine gemeinsame Einheit der CIA und NSA
unter dem Dach der amerikanischen UNO-Mission in Genf gezielt Abhöraktionen
durchgeführt hatte. Diverse Politiker forderten eine Protestnote an die US-Botschaft.
Das EDA wollte jedoch keine Retorsionsmassnahmen ergreifen und der Bundesrat
betonte, dass kein direkter Datenaustausch zwischen dem Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) und der NSA stattfände. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ihrerseits mit
der Genehmigung des Bundesrates ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Gleich zu
Beginn dämpfte Bundesanwalt Lauber jedoch die Erwartungen: Aus solchen
Ermittlungen Erkenntnisse zu gewinnen, sei schwierig, weil sich Staaten in politischen
Delikten generell keine Rechtshilfe leisteten. Durch diese Enthüllungen wurde einer
bisher kaum beachteten Bestimmung im Entwurf des Nachrichtendienstgesetzes
erstmals Aufmerksamkeit geschenkt: Laut dem Gesetzesentwurf soll der Austausch mit
ausländischen Geheimdiensten ohne Zustimmung des Bundesrates möglich werden
(Art. 10 NDG). 49

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.09.2013
NADJA ACKERMANN

Mit Blick auf Dschihad-Reisende beschloss das VBS das Fahndungsprogramm P4 in
modifizierter Form weiterzuführen. P4 war das Nachfolgeprojekt des Programms
Fotopasskontrolle (Fotopass), welches im Kalten Krieg als Mittel zur Spionageabwehr
Schweizer Bürger, die nach Osteuropa reisten, präventiv überwachte. Infolge des
Fichen-Skandals wurde die Überwachung auf Angehörige ausgewählter Staaten,
sogenannter „Bedrohungsherde“, eingeschränkt. 2010 hatte die
Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) die Einstellung des Programms Fotopass
nahegelegt, worauf der Bundesrat ein Nachfolgeprojekt in Aussicht gestellt hatte. Von
dessen Zweckmässigkeit nicht überzeugt, forderte die GPDel 2013 erneut einen
Verzicht auf das präventive Fahndungsprogramm. Im Januar 2014 wurde nun bekannt,
dass das VBS aufgrund der Bedrohung durch den Dschihad an der Kollektivfichierung
festhalten will. Jedoch werde die Zahl der Zielländer reduziert und die
Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten würden stark eingeschränkt. 50

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.02.2014
NADJA ACKERMANN

Als Bestandteil der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung stellten
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone, Gemeinden und Städte zusammen mit
Bundesrätin Simonetta Sommaruga Anfang Dezember 2017 einen Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus vor. Durch interdisziplinäres Vorgehen und Bündelung der bereits
laufenden Anstrengungen auf allen Staatsebenen soll der NAP die Voraussetzungen für
die Erkennung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus in
all ihren Formen schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zur Terrorismusprävention
leisten. Dazu bezeichnet der NAP 26 konkrete Massnahmen für die fünf Handlungsfelder
Wissen und Expertise, Zusammenarbeit und Koordination, Verhinderung von
extremistischem Gedankengut und Gruppierungen, Ausstieg und Reintegration sowie
internationale Zusammenarbeit. Neben Polizei und Justiz werden auch Fachpersonen
aus dem Erziehungs-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Zivilgesellschaft in die
Prävention miteinbezogen, um extremistische Tendenzen besonders bei Jugendlichen

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.12.2017
KARIN FRICK
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und jungen Erwachsenen frühzeitig zu erkennen.
Seit September 2016 hatten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden das Papier unter
der Leitung des Sicherheitsverbunds Schweiz erarbeitet, bis es Ende November 2017
von den Präsidien der KKJPD, der EDK, der SODK, des Städteverbands und des
Gemeindeverbands einstimmig verabschiedet wurde. Der Bundesrat nahm den
Aktionsplan zur Kenntnis und bekundete seine Absicht, dessen Umsetzung mit einem
Impulsprogramm im Umfang von CHF 5 Mio. Schub zu geben, womit er Projekte der
Kantone, der Gemeinden und der Zivilgesellschaft unterstützen will. Der
Sicherheitsverbund Schweiz wird den Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen den
beteiligten Akteuren koordinieren sowie jährlich ein Monitoring über die Umsetzung der
Massnahmen durchführen. So soll die Umsetzung und Evaluation des NAP innerhalb von
fünf Jahren erfolgen. 51

Kriminalität

Das Alarmsystem bei Entführungen von Kindern soll laut der Konferenz der kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren und dem Bundesamt für Polizei per 1. Januar 2011
funktionstüchtig sein. Die KKJPD testete im Berichtsjahr erfolgreich Massnahmen, die
im Entführungsfall die rasche Information mit Radio und Fernsehen, Autobahn-
Anzeigetafeln sowie Durchsagen an Flughäfen und Bahnhöfen zulassen. Zudem wurde
mit den Mobilfunkanbietern ein SMS-Dienst ausgehandelt, über den allen freiwillig
registrierten Handy-Besitzern Foto und Personenbeschreibung eines allfälligen Opfers
zugesendet werden kann. 52

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.04.2010
MARC BÜHLMANN

Das Bundesamt für Sport prüfte im Berichtsjahr im Auftrag von Bundesrat Maurer den
Entwurf einer neuen gesetzlichen Regelung, mit welcher Korruption auch in
Sportverbänden verfolgt werden könnte. Da das geltende Strafgesetz keine Verfolgung
von Sportverbänden vorsieht, konnte die Schweizer Justiz bis anhin trotz Verdachts
nicht gegen den Weltfussballverband (FIFA) vorgehen. 53

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.10.2010
MARC BÜHLMANN

Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Umsetzung der 2010 angenommenen
Volksinitiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer. Eine Mehrheit der Experten
empfahl die Initiative modifiziert umzusetzen, da die Vorschläge der SVP weder mit der
Bundesverfassung noch mit dem Völkerrecht vereinbar seien. Die Juristen der SVP
wollten jedoch am Wortlaut der Initiative festhalten. 2012 soll eine neue Initiative
lanciert werden, deren Text die Umsetzung bereits präzisiert. 54

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.07.2011
NADJA ACKERMANN

Das Bundesamt für Sport erarbeitete Ansätze zur Bekämpfung von Korruption und
Manipulation im Sport. Danach sollen nationale wie auch internationale Sportverbände
umfassend dem schweizerischen Korruptionsstrafrecht unterstellt werden. Das EJPD
hat bis Frühjahr 2013 Zeit, einen Entwurf einer entsprechenden Gesetzesrevision
auszuarbeiten. 55

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.11.2012
NADJA ACKERMANN
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